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Verein «Outdoor Kandertal» 
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EINSCHREIBEN 
Regionalgericht Oberland 
Verwaltungsgebäude Selve 
Scheibenstrasse 11 B 
3600 Thun 
 
 
         
 
 
Frutigen, 8. September 2021 
 
Einsprache: Richterliches Verbot, Grundstück 47, Oeschinensee, Kandersteg 
 
Sehr geehrtes Gericht  
 
Am 17.8.2021 wurde im Frutiger Anzeiger ein richterliches Verbot publiziert, welches auf dem 
Grundstück 47, Oeschinensee in Kandersteg, verschiedene Verbote errichten möchte. Gemäss Art. 
260 Abs. 1 ZPO erheben wir als Verein, für alle unsere Mitglieder, hiermit Einsprache gegen dieses 
richterliche Verbot. 
 
Verbot: Jegliches Betreten und Befahren des Grundstücks zu Fuss, mit Mountainbikes, 
Tourenskis oder Schneeschuhen 

Begründung für unsere Einsprache:  
o Es existiert ein öffentliches Fuss-, Fahr- und Karrwegrecht zum Oeschinensee. Anmeldung 

11. Juli 1910. Beleg-Nr. 010-6756 / 1.8.1912. Siehe Beilage. 
o Bei der Strasse handelt es sich um eine öffentliche Verkehrsfläche, welche schon seit langer 

Zeit von der Öffentlichkeit benutzt wird (und auch im Grundbuch eingetragen ist). Verbote 
auf öffentlichen Verkehrsflächen können nicht mittels gerichtlichen Verbots geregelt werden. 
Für solche Verbote oder Verkehrsbeschränkungen sind öffentlich-rechtliche Verfahren 
vorgesehen. Siehe auch Bundesgerichtsentscheid BGE 6B 116/2011.  

o Die Strasse ist, verglichen mit anderen Mountainbike-Wegen, weder speziell schwierig noch 
speziell schmal. Ein generelles Verbot ist aus Sicherheits- bzw. Haftungsüberlegungen nicht 
gerechtfertigt.  

o Im Grundsatzartikel ZGB Art. 699 Abs. 1 steht: «Das Betreten von Wald und Weide und die 
Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze u. dgl. sind in ortsüblichem Umfange jedermann 
gestattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen seitens der zuständigen Behörde einzelne 
bestimmt umgrenzte Verbote erlassen werden». Ein generelles Verbot das Grundstück zu 
Betreten oder zu Befahren ist also nicht rechtens und kann nicht durch die 
Grundstückeigentümer erstellt werden.  
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Empfehlung: 
o In einer Information der Alpschaft Oeschinenholz (Kandersteg, 24. 8 2021 / siehe Beilage) 

wird geschrieben, dass «Familien mit Kinder in Veloanhänger... oder Strassenrennvelos...» 
die Strasse benutzen. Wir attestieren, dass die Strasse für ungeübte Radfahrer nicht zu 
empfehlen ist, analog wie viele Mountainbike-Wege für ungeübte Radfahrer nicht zu 
empfehlen sind.  

o Anstatt eines generellen Verbots, sollte die etwas anspruchsvollere Passage entsprechend 
gekennzeichnet werden. 

 
 

Verbot: Durchschreiten von Sicherheitsabsperrungen  
Begründung für unsere Einsprache:  
o Dass sinnvolle Sicherheitsabsperrungen eingehalten werden, unterstützen wir 

selbstverständlich. 
o Allerdings haben wir des Öftern festgestellt, dass auf dem Oeschinensee Grundstück, 

Verbote aufgestellt werden, welche gar nicht (mehr) gerechtfertigt sind (d.h. ohne objektiven 
Grund). Ebenfalls haben wir festgestellt, dass die Art des Verbotes oft nicht genau 
bezeichnet wird, bzw. Verbote längere Zeit nicht entfernt werden, nachdem die Gefahr nicht 
mehr aktuell ist. So ist es nicht verwunderlich, dass Verbote nicht eingehalten werden. 

o Bemerkung: In einer Information der Alpschaft Oeschinenholz (Kandersteg, 24. 8 2021 / 
siehe Beilage) wird geschrieben, dass «regelmässig auch lokale Bergführer mit Gästen diese 
Absperrungen durchschritten». Nach unserer Erfahrung sind die lokalen Bergführer 
typischerweise sehr vorsichtig. Wenn nun die lokalen Bergführer die Verbote regelmässig 
nicht beachten, liegt die Vermutung nahe, dass die Verbote nicht sinnvoll sind. 

o Das Mittel des «Richterlichen Verbotes» dient dazu Besitzesstörungen zu verbieten. Ein 
Nichtbefolgen von Sicherheitsabsperrungen ist keine Besitzesstörung und kann nicht 
verboten werden mittels eines richterlichem Verbot. Das Nichtbefolgen von 
Sicherheitsabsperrungen soll durch diejenigen Organe durchgesetzt werden, welche die 
Sicherheitsabsperrungen errichtet haben. 

Empfehlung: 
o Bessere Signalisation/Erklärung der Verbote 
o Nicht mehr aktuelle Verbote entfernen 
o Verbote kleinräumig anbringen, wo sinnvoll und nicht grossräumig absperren. 

 
Verbot: Campieren  

Begründung für unsere Einsprache:  
o Wir verstehen, dass aufgrund des riesigen Touristenaufkommen «Übertourismus» im Gebiet 

Oeschinensee ein freies Camping nicht möglich ist. 
o Das riesige Touristenaufkommen «Übertourismus» ist einerseits schön und sinnvoll für das 

Tal (Arbeitsstellen, profitable Bahn und profitable Hotel/Gastronomie). Andererseits ist es 
offensichtlich, dass die einheimische Bevölkerung leider in vielfältiger Weise eingeschränkt 
wird. 

o Campieren in der Gemeinde Kandersteg ist im «Camping Reglement» der 
Einwohnergemeinde Kandersteg geregelt. Entsprechend ist ein richterliches Verbot nicht 
unbedingt notwendig. 

o Bemerkung: In einer Information der Alpschaft Oeschinenholz (Kandersteg, 24. 8 2021 / 
siehe Beilage) wird geschrieben, dass «eine Campingzone, mit der notwendigen Infrastruktur 
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in Planung» ist. Wir begrüssen und schätzen dies, und wir wären – wenn gewünscht – 
interessiert bei der Planung/Realisierung mitzuhelfen. 

Empfehlung: 
o Rasche Realisierung der in Aussicht gestellten Campingzone.  
o Alternativvorschlag: Camping-Kontingent (z.B. 3 Zelte pro Tag, nur jeweils eine 

Übernachtung, via Webseite buchbar/bezahlbar, evtl. Bevorzugung lokale Bevölkerung) 
o Der Verein «Outdoor Kandertal» wäre interessiert bei der Planung/Realisierung mitzuhelfen. 

 
 
 

Verbot: Jegliche Art unsachgemässer Abfallentsorgung und Littering  
Begründung für unsere Einsprache:  
o Keine Einsprache für diesen Teil - wir stören uns ebenfalls am Verschmutzen der Natur. Wir 

begrüssen jegliche Massnahmen, welche etwas bewirken gegen diese Problematik. 
 
 

Verbot: Anzünden von Feuerwerkskörper  
Begründung für unsere Einsprache:  
o Keine Einsprache für diesen Teil. 

 
 

Verbot: Drohnenfliegen  
Begründung für unsere Einsprache:  
o Keine Einsprache für diesen Teil. 

 
 
 
 

 
Wir als Verein sind sehr interessiert an einem offenen Gespräch mit den Grundstückeigentümer. 
Hoffentlich ist es möglich eine für alle Seiten gute Lösung zu finden. 
 
 
Besten Dank und freundliche Grüsse 
 
Vorstand Verein «Outdoor Kandertal» 

 



Bei  der  Bereinigung  der  Grundbücher im Kanton Bern wird hiermit das nachbeschriebene Recht geltend gemacht:  
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einer Dienstbarkeit, einer Grundlast, eines selbständigen und dauernden Rechtes  au  Grundstücken 
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2. Angabe  des  Titels, auf  den  sich das Recht stützt:  

a) Art  und Datum  des  Titels: 	  

1))  Grund buch stelle, wo  der  Titel eingeschrieben ist: Grundbuch  von 

c)  wenn kein Titel existiert, Angabe  des  Erwerbsgrundes : 	 ,  

J 	Nr _ 	 
1  Seite  

3. Name, Beruf und Wohnort  der  berechtigten Person oder Personen, sofern kein berechtigtes Grundstück vorhanden ist:  
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4. a)  Bezeichnung  des  berechtigten  Grundstückes, mit Angabe  der  gegenwärtigen Flur und Parzellennummer oder, wo 
kein Vermessungswerk existiert,  Naine  und Flächeninhalt  des  Grundstückes nach dem Grundsteuerregister:  

b)  Name, Beruf und Wohnort  des  (oder  der)  Eigentümers  des  berechtigten Grundstückes: 

................ ............... ............................................ 

*)  In  Fällen, wo ein  die  Dienstbarkeit begründender Titel im Grundbuch eingeschrieben ist, genügt  die  Angabe  der  Natur und  des  Umfanges  
des  Rechts,  z. B.  Nutzniessungsrecht, Fahrwegrecht vom April bis Oktober, Fusswegrecht, Bauverbot, Kloakendurchleitungsrecht, Quellenfortleitungs-
recht, Brunnen- und Wasserk itungsrecht, Streuerechte, Holznutzungsrecht usw. 
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5.  Bezeichnung  des  (oder  der)  belasteten Grundstückes,  in  gleicher Weise wie bei Ziffer  4  litt.  a  (d. h.  gegenwärtige  1  
und Parzellennummer, eventuell Name und Flächenhalt  des  Grundstückes nach dem Grundsteuerregister) und  An  
gabe  des  Namens, Berufs und Wohnortes  des  (oder  der)  Grundstückes:  
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Anmerkungen. Gesetz vom  27.  Juni  t909: Art. 3,  drittes  Alines.:  „Dienstbarkeiten,  welche  ein allgemeines Benutzungsrecht (Wegrecht  etc.)  begründen, 
sind vom Einwohnergemeinderat anzumelden; jedoch ist auch jeder Beteiligte hierzu befugt".  Art. 5: „Die  Eingabe geschieht nach amtlichem Formular 
schriftlich  und  soll enthalten bei Dienstbarkeiten, Grundlasten, selbständigen  und  dauernden Rechten  an  Grundstücken:  Die  genaue Angabe  des  Rechtes,  
die  Angabe  des  Titels, auf  den  sich das  Recht  stützt,  mit  Bezeichnung  seines  Datums  und  der  Stelle, wo er im Grundbuch eingetragen ist oder mangels 
eines Titels  die  Angabe eines Erwerbsgrundes;  die  genaue Bezeichnung  des  Berechtigten;  die  genaue Bezeichnung  des  belasteten  und,  wenn ein solches 
vorhanden ist,  des  berechtigten Grundstückes  mit  Angabe  der  Flur-  und  Parzellennummer,  und  die  genaue Bezeichnung  des  Eigentümers  des  belasteten 
Grundstückes". — Verordnung vom  3.  August  1909  : §  7.  „Für jedes einzelne anzumeldende  Recht  ist ein besonderes Formular zu verwenden. Belastet  die  durch 
einen einzigen Begründungsakt errichtete Dienstbarkeit mehrere dem gleichen Eigentümer gehörende Grundstücke, so kann  die  Anmeldung auf dem 
nämlichen Formular erfolgen. Existieren dagegen für  die  nämliche Dienstbarkeit mehrere berechtigte Grundstücke, so muss für jedes Grundstück eine 
gesonderte Anmeldung gemacht werden.  

Die  Eingabe allgemeiner Benutzungsrechte durch  den  Einwohnergemeinderat gemäss  Art. 3,  Alinea  3, des  Gesetzes kann unter genauer Bezeich-
nung  der  einzelnen dienenden Grundstücke auf einem einzigen Formulare geschehen".  

Die  Eingabe-Formulare können unentgeltlich auf  den  Amtsschreibereien  und  Gemeindeschreibereien bezogen werden.  Die  Eingaben sind stempelfrel. 






